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Sic SitcDine.
(Sortierung non Dir. 48.)

fOlit bem SBaffereintanfe fraßen mir
biefe Slbßaitblurtfl angefangen, mit bent
aiugfatife motten mir fie fdjtießen.

3tt bett menigften gälten mirb matt
ben 3)urbittettau8laiif in bag Unter»

maffer Dertegen, nämtid) nur bann, metttt fo Diel Sßaffer sur
Verfügung fteßt, baß mau fortmäßrenb ben gangen Zittlanf»
touts, b. t). alle Seitfcfjanfeln boU laufen laffett Jan»
unb babei nur roenig ©efätte, 60—80 Zentimeter, t)at, fo
baß man fdjott 10 Zentimeter nid)t moßl berlieren fann. Sit
biefem gälte fott unter beut SEmrbinenraöe nod) 30—40
Zentimeter SBaffertiefe ltttb ringg um bie Turbine menigften»
80 Zentimeter éîaum unb ber Slbftitßfanal breit fein, bamit
fid) bag SBaffer teidjt bertaufen tann.

gattg bie SEurbine im Untermaffer taufen ittufj, foil nie
©djaufelaugroeituitg nad) unten (©irarb) borfotnnten, fottbern
ber Sfugtauf ber Stabfdjanfetn nur um meuigeg meiter fein,
atg ber Zintauf.

3n alten gälten unb eg ftnb bie tueifteu, tuo man seit»
meitig au8 Saffermanget ober bei ßöljern ©efätten nießt bett
Zintauffrang bolt taufen taffeu fann, g. S3, nur bie é«tfte
ober nur menige Zintauffcßaufeln (Sandte) offen (äffen fann,

muß bie Turbine frei au gf bei en tonnen, unb fott ber
untere Sturbtnenranb minbeftenê 10 Zentimeter über
bent ßöcßften SBafferftaitbe beg Itntermafferg fteßen.

töian berliert babei freitief) an ©efätte. SBentt aber bag
nur tßeifmeife beauffdttagte Sfurbinettrab im Untermaffer
matet, fo finft ber üfhißeffeft unter 50 Sßrogent, atfo um 20
Sßrogent ßerab.

SMefeg fommt befonberg itt Söetracßt, menu eine Turbine
mit einer £ilfgbampfmafcßtne gitfamuteit arbeitet, mo bann
biefer Sraftbertuft ber Turbine mit ©teinfoßten erfeßt uttb
begaßlt merbett muß.

3>«ß 3uftußfanä(e unb ffiößrett fo rneit erftettt merbett
fottett, baß bie 6d)ite[ligfeit beg SBaffertaufe» bei (Wittel»
maffer nießt über 1 ÜJteter beträgt, ift eine betannte ©adje.

äftit biefer einfachen Slbßanbtung glaube idj ben ftreb»
famern, einfidjtigern fWetßanifern unb (Wüßlemadjern einen
Zinbtid in bie Siegeln bes SEitrbinenbaueg Derfcßafft gtt ßaben
unb meine Sottegen merbett mir menigfteng Zitteg gngefteßen,
bnß id) fie nießt mit uimerftänbtidjeu Stedjnungeii geplagt
ßabe. b.

gitfentaftonolcr ^Irkiterfcfjufi.
8» ber 2trbeiterfd)U6£onfereng, melcße attt 15. 2Jtärg 1890

in Serlitt beginnen mirb, ßabett bie offigietten Vertreter
®r»tfd)tanbg int Stngtanbe bie (Regierungen Don Defterreidf»
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Gallen.

Die Turbine.
sFortsehung von Nr, 48,)

Mit dem Wassereinlanfe haben wir
diese Abhandlung angefangen, mit dem

Auslaufe wollen wir sie schließen.

In den wenigsten Fällen wird man
den Turbinenauslauf in das Unter-

Wasser verlegen, nämlich nur dann, wenn so viel Wasser zur
Verfügung steht, daß man fortwährend den ganzen Einkauf-
Kranz, d.h. alle Leitschaufeln voll laufen lassen kann
und dabei nur wenig Gefälle, 60—80 Centimeter, hat, so

daß man schon 10 Centimeter nicht wohl verlieren kann. In
diesem Falle soll unter dem Tnrbinenrade noch 30—40
Centimeter Wassertiefe und rings um die Turbine wenigstens
80 Centimeter Raum und der Abslußkanal breit sein, damit
sich das Wasser leicht verlaufen kaun,

Falls die Turbine im Unterwasser laufen muß, soll nie
Schaufelausweituug nach unten (Girard) vorkommen, sondern
der Auslauf der Radschaufeln nur um weniges weiter sein,
als der Einlauf.

In allen Fälleu und es sind die meisten, wo man zeit-
weilig aus Wassermangel oder bei höhern Gefällen nicht den
Einlaufkranz voll laufen lassen kann, z, B, nur die Hälfte
oder nur wenige Einlaufschanfeln (Kanäle) offen lassen kann,

muß die Turbine frei ausspeien können, und soll der
untere Tnrbinenrand mindestens 10 Centimeter über
dem höchsten Wasserstande des Unterwassers stehen.

Man verliert dabei freilich an Gefälle, Wenn aber das
nur theilweise beaufschlagte Turbineurad im Unterwasser
watet, so sinkt der Nutzeffekt unter 50 Prozent, also um 20
Prozent herab.

Dieses kommt besonders in Betracht, wenn eine Turbine
mit einer Hilfsdampfmaschine zusammen arbeitet, wo dann
dieser Kraftverlust der Turbine mit Steinkohlen ersetzt und
bezahlt werden muß.

Daß Zuflußkanäle und Röhren so weit erstellt werden
sollen, daß die Schnelligkeit des Wasserlaufes bei Mittel-
wasser nicht über 1 Meter beträgt, ist eine bekannte Sache.

Mit dieser einfachen Abhandlung glaube ich den streb-
saniern, einsichtigern Mechanikern und Mühlemachern einen
Einblick in die Regeln des Tnrbinenbaues verschafft zu haben
und meine Kollegen werden wir wenigstens Eines zugestehen,
dnß ich sie nicht mit unverständlichen Rechnungen geplagt
habe, fz.

Internationaler Arbeiterschntz.
Zu der Arbeiterschuökonferenz, welche am 15, März 1890

in Berlin beginnen wird, haben die offiziellen Vertreter
Deutschlands ini Auslande die Regierungen von Oesterreich-
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Ungarn, Belgien, ®änemarE, ber fransöjiften Repubftcï, ®roft=
britannien, ber frfjioeigertfcfjen ©ibgenoffenfthaft, Statten, ber
Rieberlanbe unb Sttoeben unb Rorroegeu eingelaben.

®aS Programm, roelteS ben Beratungen ber inter=
nationalen Konferenz su ©runbe gelegt toirb, betrifft folgenbe
Bunfte.

I. Siegelung ber Slrbeit in Bergioerfen. 1. Sft bie Be=

ftäftigung unter Sage 311 berbieten: a) für Kitiber unter
einem beftimmten SebenSalter? b) für meiblidje fßerfonen?
2. Sft für BergtoerEe, in benen bie Slrbeit mit befonbcren
©efaijren für bie ©efunbljeit öerbunbeu ift, eine BefthränEung
ber ©dfidfibauer üorpfeljen? 3. Sft e§ im allgemeinen 3n=
tereffe möglid), um bie Regelmäftigfeit ber Kohlenförderung

p fiebern, bie Slrbeit in Kohlengruben einer internationalen
Siegelung su unterteilen?

II. Siegelung ber SountagSarbeit. 1. Sft bie Slrbeit

an (Sonntagen ber Sieget nacb, unb Stotbfälle oorbeljalten,
Sit berbieten? 2. SBeldfe SluSnafjmen finb in galle eines

©rlaffeS eines folgen BerboteS su geftatten? 3. Sinb bie

SluSnafjmeu burt ein internationales Slbtommen, burd) ©e=

feb ober im BertoaltungStuege 311 beftimmen?
III. Siegelung ber Kinberarbeit. 1. Sollen Kittber bis

Su einem geioiffeu SebenSalter boit ber inbuftrietlen Slrbeit

anSgefcbloffen roerben? 2. SQSie ift baS SebenSalter, bis 311

melcbem bie SluSftliefeung ftattfinben foil, su beftimmen?
©leid) für alle Snbuftriegtueige ober betrieben? 3. Söelcbe

BeftränEnngeu ber SlrbeitSseit unb ber BeftäftigungSart
finb für bie sur inbuftrietlen Slrbeit sugelaffenen Kittber bor=

sufeljen?
IV. Siegelung ber Slrbeit junger Sente. 1. Soll bie

inbuftrieUe Slrbeit jugenblidjer Sßerfonen, toelte baS KinbeS=

alter überfcftritten haben, BefdjränEutigen unterroorfen roerben?
2. Bis su meinem SebenSalter folleti ,Befd)ränlunflej*)natn-
treten? 3. SBeldje BefcliränEungen finb borpftreiberi? 4.

Sinb für einzelne Snbuftriejmeige Slbroeituugen bon ben

allgemeinen Beftimmungen borsufeljen?
V. Stegelung ber Slrbeit meiblicber Berfotten. 1. Soll

bie Slrbeit Oerbeiratbeter grauen bei Sage ober bei Slacftt

eingefcfiränEt roerben? 2. Soll bie inbuftrieUe Slrbeit aller
toeiblidjen Bn'fouen (grauen unb Riäbten) getoiffeu Be=

ftränEungen unterroorfen roerben? 3. ffiette Befrf)täiifungen
empfehlen fid) in biefem galle? 4. Sinb für einzelne 3nbu=
ftriegroeige Slbroeituugen bon ben allgemeinen Beftimmungen
borsufefien uttb für roeldje?

VI. SluSfül)rung ber bereinbartcu Beftimmungen. 1. Solleu
Beftimmungen über bie Slusfübrung ber 31t bereiubarenben

Borfdjriften unb bereu Ueberroatung getroffen toorben? 2.

Sollen roieberfjolte Konferenzen bon Bertretern ber beteiligten
Regierungen abgehalten roerben unb toelte Slufgaben folleit
ihnen geftellt roerben?

— 3)er BunbeSratl) hat 311 ber am 15. Bfät'S in Berlin
ftattfinbenben internationalen Slrbeiterfdmhfonferens ben Jprn.
Sanbamtnann Blumer in Sdjroanben, Kt. ©laruS (1877 bis
1888 Rîitglieb beS StäuberatheS unb feit 1887 Sanbamann),
unb §rn. ®r. Kaufmann, Selretär beS fdhtoeiser. gnbuftrie«
bepartementS, abgeorbnet. ®iefe 2Bat)t barf als eine fehl'
glücftiche beseicfjiiet roerben. ®as Borgehen beS Bunbes«
rathe® in biefer Slngelegenheit toirb 3tt>ar in bereinjelten
Blättern bemängelt, im Slllgemeiuen aber barf gefagt roerben,
baft bie öffentliche SReinung baSfelbe billigt. ®ie .§a'uptfacf)e

bleibt, baft bie grage beS internationalen StrbeiterfthufteS
frifd) attgepacEt roirb. Um biefen fcbötten BieiS burfte unb
inuftte bie Sttoeis ber Suitiatibe beS beutfchen KaiferS beit

Bortritt laffen. gür bie Scftroeis ergibt fit aber nod) ein
anberer ftähenSroertfjer ©eroinn: fie hat sum beutfchen Rat=
barlanbe toieber ein freunbfchafttidjeS Berhältnift geroonnen,

toeldjeS an ftt groften SBerth hat unb baS fpegieü besügtich
ber Slnhanbnahnte unb ber gortführuug ber Berhanblungen
über einen neuen ftweiserift*beutften RiebertaffungSbertrag
bon günftigftein ©influft fein bürfte.

33mibe§taö bev fdjiueijerifrljeu Arbeiter
®er bieSjährige fchroeigerifdje Slrbeitertag roirb am 7.

Stpril (Dftermoutag in Dlteit ftattfinben. ®ie ®ra£tanbeu
finb folgenbe: ®ie ftaatlidje itnfaU= unb KranEenberfiterung
(Referat bon Rationalrath Surti; Korreferat oon Slrbeiter*
fefretär ©reulid)). 2. ®ie Reform ber gabrifgefeftgebung
unb bie BerufSgenoffenftaften (Referat bon Rationalrath
®ecurtinS; Korreferat bon gürfpred) J0. Steuer). 3. Sta=
tutenreoifiou. 4. SBahlen (BunbeSborftanb uttb eoentuell Sir*

beiterfefretär). Slttf Sßuuft ber Slrbeiter ber romaniften
Sttoeig foil aud) bie grage ber Reform bes gabriEgefefeeS
befproten roerben unb diejenige ber (Einführung ber ftaat*
lieh georbneten BerufSgenoffenftaften. SUS • Slbgeorbnete bür=

fen nur Sttoeiserbürger getoählt roerben. Slur Bereine, bie

tn SRehrheit aus Stweisern befielen, bürfen Slbgeorbnete fenben.
Betreffenb ber KrattEen* unb Unfattberfic&erung hat ber

Sroeite Referent, Slrbeiterfefretär ©reulid), folgenbe ®lroftn
aufgeftellt:

1) Unfalls unb KranEenberfiterung finb gleitseitig gefep*

lit S" regeln, besro. einpritten, bot immerhin fo, baft jebe

Slrt ber Berfiternng bon ber anbeut reinlit auSgeftftieben
ift. Bei ber KranEenberfiterung ift ber Beitrag aitSfdftieft*
lid) bon ben Berfiterten 31t tragen, bei ber Unfallberftte*
rung auSftlieftlid) boit ben ©eftäftSinhabern, Unternehmern,
besro. Rleiftern, roelte Slrbeiter, SlugefteKte ober Sehrlinge
beftäftigen.

2) Besiiglid) ber KranEenberfiterung roerben folgenbe
©rttnbfäfte aufgeftellt:

a) Sui Sntereffe fpqrfamfter Berroaltung upb guter Kon*
trole gegen SRiftbraud) ift Selbftberroattung ber KranEen*

faffen burt bie Berfiterten oorpftreiben.
b) ®ie Kranfent'affen follett tuefentlid) ben 2ol)U= ober

Berbienftauefall roährenb ber KranEheit berfiteru; für
ärstlidie fëiilfe, SRebifameute uitb nöthige Spitalber*
pflegung ift bon Staates roegen 31t forgen.

c) So tocit eS berfiterungStetnift möglit ift, foil bie

Drgauifation ber KranEenEaffen nad) Berufen, Berufs*
gruppen ober ©etuerbebetrieben erhalten unb geförbert
roerben.

d) ®S finb berfiterungStetnifte Rormen aufsuftellett, ttat
betten bie Kranfenfaffen fit einjuritten haben. ®abei
ift aut bie greisügigfeit unter allen KranEettEaffen feft=

SufteUen.

e) Srber Slrbeiter, Slngeftellte ober Lehrling ift beipflichtet,
einer Kranfenfaffe ai^ugehören. 2Bo feine freiroilltgett
Kraitfenfaffen, bie ben gefeftlitett Slttforberungett ent=

fpredjen, oorhansett fittb, finb foldje uott ben Sofalbehöu
ben 31t erlitten.

f) ®ie KranfeuEaffen haben bei allen Unfällen roährenb
ber ©r.oerbSunfähigEeit bis auf bie ®attcr ^oon bier

Söotett Unlerftitßuug su leiften.
3) gür bie ©inrittung unb Berroaltung ber Unfallner«
fitemng roirb folgenbe® poftulirt:

a) ®ie Berfiterung ift obligatorifd) für alle Slrbeiter, Sln=

geftellten, ®ienftboten unb Sehrlittge ; ber BerfiterungS=
beitra'g ift nat ©efahrettflaffen im Berhältnift su ben

ausbezahlten Söhnen oon beu ©eftäftSinhabern, ltnter=
nehmern, besro. REeiftern, 31t tragen. RaturaHeiftungen
toie Koft uttb SBohnung, roerben nat ortSiibliten 9ln=

fäften betu Baarlohne sugeretnet.
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Ungarn, Belgien, Dänemark, der französischen Repnblick, Groß-
britanuien, der schweizerischen Eidgenossenschaft, Italien, der
Niederlande und Schweden und Norwegen eingeladen.

Das Programm, welches den Berathungen der inter-
nationalen Konferenz zu Grunde gelegt wird, betrifft folgende
Punkte.

I. Regelung der Arbeit in Bergwerken. 1. Ist die Be-
schäftigung unter Tage zu verbieten: a.) für Kinder unter
einem bestimmten Lebensalter? b) für weibliche Personen?
2. Ist für Bergwerke, in denen die Arbeit mit besonderen
Gefahren für die Gesundheit verbunden ist, eine Beschränkung
der Schichtdaner vorzusehen? 3. Ist es im allgemeinen In-
teresse möglich, um die Regelmäßigkeit der Kohlenförderung
zu sichern, die Arbeit in Kohlengruben einer internationalen
Regelung zu unterstellen?

II. Regelung der Sonntagsarbeit. 1. Ist die Arbeit
an Sonntagen der Regel nach, und Nothfälle vorbehalten,
zu verbieten? 2. Welche Ausnahmen sind in Falle eines

Erlasses eines solchen Verbotes zu gestatten? 3. Sind die

Ausnahmen durch ein internationales Abkommen, durch Ge-
setz oder im Verwaltungswege zu bestimmen?

III. Regelung der Kinderarbeit. 1. Sollen Kinder bis
zu einem gewissen Lebensalter von der industriellen Arbeit
ausgeschlossen werden? 2. Wie ist das Lebensalter, bis zu
welchem die Ausschließung stattfinden soll, zu bestimmen?
Gleich für alle Industriezweige oder verschieden? 3. Welche

Beschränkungen der Arbeitszeit und der Beschäftigungsart
sind für die zur industriellen Arbeit zugelassenen Kinder vor-
zusehen?

IV. Regelung der Arbeit junger Lente. 1. Soll die

industrielle Arbeit jugendlicher Personen, welche das Kindes-
alter überschritten haben, Beschränkungen unterworfen werden?
2. Bis zu welchem Lebensalter sollen.BeschränkungeMMin-
treten? 3. Welche Beschränkungen sind vorzuschreiben? 4.

Sind für einzelne Industriezweige Abweichungen von den

allgemeinen Bestimmungen vorzusehen?
V. Regelung der Arbeit weiblicher Personen. 1. Soll

die Arbeit vcrheiratheter Frauen bei Tage oder bei Nacht
eingeschränkt werden? 2. Soll die industrielle Arbeit aller
weiblichen Personen (Frauen und Mädchen) gewissen Be-
schränkungen unterworfen werden? 3. Welche Beschränkungen
empfehlen sich in diesem Falle? 4. Sind für einzelne Indu-
striezweige Abweichungen von den allgemeinen Bestimmungen
vorzusehen und für welche?

VI. Ausführung der vereinbarten Bestimmungen. I. Sollen
Bestimmungen über die Ausführung der zu vereinbarenden

Vorschriften und deren lleberwachnng getroffen worden? 2.

Sollen wiederholte Konferenzen von Vertretern der belheiligten
Regierungen abgehalten werden und welche Aufgaben sollen

ihnen gestellt werden?

— Der Bundesrath hat zu der am 15. März in Berlin
stattfindenden internationalen Arbeiterschutzkonferenz den Hrn.
Landammann Blumer in Schwanden, Kt. Glarus (1377 bis
1888 Mitglied des Ständerathes und seit 1887 Landamann),
und Hrn. Dr. Kaufmann, Sekretär des schweizer. Industrie-
départements, abgeordnet. Diese Wahl darf als eine sehr

glückliche bezeichnet werden. Das Vorgehen des Bundes-
rathes in dieser Angelegenheit wird zwar in vereinzelten
Blättern bemängelt, im Allgemeinen aber darf gesagt werden,
daß die öffentliche Meinung dasselbe billigt. Die Hauptsache

bleibt, daß die Frage des internationalen Arbeiterschutzes
frisch angepackt wird. Um diesen schönen Preis durste und
mußte die Schweiz der Initiative des deutschen Kaisers den

Vortritt lassen. Mir die Schweiz ergibt sich aber noch ein
anderer schätzenswerther Gewinn: sie hat zum deutschen Nach-
barlande wieder ein freundschaftliches Verhältniß gewonnen,

welches an sich großen Werth hat und das speziell bezüglich
der Anhandnahme und der Fortführung der Verhandlungen
über einen neuen schweizerisch-deutschen Niederlassungsvertrag
von günstigstem Einfluß sein dürfte.

Bundestag der schweizerischen Arbeiter
Der diesjährige schweizerische Arbeitertag wird am 7.

April (Ostermontag in Ölten stattfinden. Die Traktanden
sind folgende: Die staatliche Unfall- und Krankenversicherung
(Referat von Nationalrath Curti; Korreferat von Arbeiter-
sekretär Greulich). 2. Die Reform der Fabrikgesetzgebung
und die Berufsgenossenschaften (Referat von Nationalrath
Decurtins; Korreferat von Fürsprech H. Scherrer). 3. Sta-
tutenrevision. 4. Wahlen (Bundesvorstand und eventuell Ar-
beitersekretär). Auf Wunsch der Arbeiter der romanischen
Schweiz soll auch die Frage der Reform des Fabrikgesetzes
besprochen werden und diejenige der Einführung der staat-
lich geordneten Bernssgenossenschaften. Als Abgeordnete dür-
sen nur Schweizerbürger gewählt werden. Nur Vereine, die

in Mehrheit aus Schweizern bestehen, dürfen Abgeordnete senden.

Betreffend der Kranken- und Unfallversicherung hat der

zweite Referent, Arbeitersekrelär Greulich, folgende Thesen
aufgestellt:

1) Unfall- und Krankenversicherung sind gleichzeitig gesetz-

lich zu regeln, bezw. einzurichten, doch immerhin so, daß jede

Art der Versicherung von der andern reinlich ausgeschieden
ist. Bei der Krankenversicherung ist der Beitrag ausschließ-
lich von den Versicherten zu tragen, bei der Unfallversiche-

rung ausschließlich von den Geschäftsinhabern, Unternehmern,
bezw. Meistern, welche Arbeiter, Angestellte oder Lehrlinge
beschäftigen.

2) Bezüglich der Krankenversicherung werden folgende
Grundsätze aufgestellt:

u) Im Interesse sparsamster Verwaltung upd guter Kon-
trole gegen Mißbrauch ist Selbstverwaltung der Kranken-
lassen durch die Versicherten vorzuschreiben.

k) Die Krankenkasse» sollen wesentlich den Lohn- oder

Verdienstausfall während der Krankheit versichern; für
ärztliche Hülfe, Medikamente und nöthige Spitalver-
pflegnng ist von Staates wegen zu sorgen.

o) So iveit es versicherungstechnisch möglich ist, soll die

Organisation der Krankenkassen nach Berufen, Berufs-
gruppen oder Gewerbebetrieben erhalten und gefördert
werden.

c>) Es sind versicherungstechnische Normen aufzustellen, nach
denen die Krankenkassen sich einzurichten haben. Dabei
ist auch die Freizügigkeit unter allen Krankenkassen fest-

zustellen.
s) Jeder Arbeiter, Angestellte oder Lehrling ist verpflichtet,

einer Krankenkasse anzugehören. Wo keine freiwilligen
Krankenkassen, die den gesetzlichen Anforderungen ent-
sprechen, vorhanden sind, sind solche von den Lokalbehör-
den zu errichten.

k) Die Krankenkassen haben bei allen Uniällen während
der Erwerbsunfähigkeit bis auf die Dauer ^von vier
Wochen Unterstützung zu leisten.

3) Für die Einrichtung und Verwaltung der Unfallver-
sichernng wird folgendes postulirt:

a) Die Versicherung ist obligatorisch für alle Arbeiter, An-
gestellten, Dienstboten und Lehrlinge; der Versicherungs-
beitrug ist nach Gefahrenklassen im Verhältniß zu den

ausbezahlten Löhnen von den Geschäftsinhabern, Unter-
nehmern, bezw. Meistern, zu tragen. Naturalleistungen
wie Kost und Wohnung, werden nach ortsüblichen An-
sätzen dem Baarlohne zugerechnet.
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